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Artikel 26

(1) Das Europäische Parlament und der Rat nehmen nach dem Gesetzgebungsverfahren die zur

Durchführung der Politik im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erforderlichen Gesetze und

Rahmengesetze an; diese können Mehrjahresprogramme über die Zusammenarbeit mit Entwick-

lungsländern oder thematische Programme betreffen.

(2) Die Union kann mit Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen alle zur

Durchführung dieser Politik erforderlichen Abkommen schließen, die dazu beitragen, dass die

Ziele des Artikels 1 dieses Titels erreicht werden können. Diese Abkommen werden gemäß Arti-

kel 33 dieses Titels ausgehandelt und geschlossen.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu

verhandeln und internationale Abkommen zu schließen.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu

verhandeln und internationale Abkommen zu schließen.

(3) Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durchführung der

Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei.

(4)     Dieser Artikel berührt nicht die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, des Karibischen

Raumes und des Pazifischen Ozeans im Rahmen des AKP-EG-Abkommens.

Explanation (if any) :

Absatz 4:
Streichung. Die Sonderbestimmung für die Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten sollte nicht bei-
behalten werden. Ich unterstütze insoweit die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe VII. Der Euro-
päische Entwicklungsfond sollte in den Haushalt der Union einbezogen – und damit nicht länger
parlamentarischer Kontrolle entzogen – werden.


